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Merkblatt zur sicheren Verwendung von Flüssiggas auf Märkten und Volksfesten  
 

Bei Verwendung von Druckgasbehältern mit Flüssiggas oder anderen Gasen darf nur die 

jeweils im Betrieb befindliche Druckgasflasche im Stand aufgestellt werden.  

 

Die Verbrauchseinrichtungen und die Druckgasflaschen müssen standsicher aufgestellt und 

müssen entsprechend der geltenden Vorschriften betrieben werden. 

 

Flüssiggasbehälter dürfen nur stehend betrieben werden.  

 

Druckgasbehälter müssen so betrieben werden, dass keine gefährliche Erwärmung (d.h. 

Temperaturen über 40°C) auftreten kann. Bei unzulässiger Erwärmung besteht die Gefahr des 

unkontrollierten Gasaustritts bis hin zum Bersten des Behälters. 

 

Reservegasflaschen (Druckgasflaschen mit Flüssiggas) oder leere Druckgasbehälter (Flüssiggas) 

dürfen nicht im Stand bereitgestellt, aufbewahrt oder gelagert werden. 

 

Werden Druckgasbehälter im öffentlich zugänglichen Bereich aufbewahrt, sind diese ständig 

zu beaufsichtigen oder müssen durch eine Absperrung, Einfriedung oder Unterbringung in 

einem Flaschenschrank dem Zugriff nicht berechtigter Personen 

entzogen sein.  

 

Das Lagern von Reserveflaschen oder leeren Druckgasbehältern ist in einem Sicherheitskonzept 

zu regeln, bei dem eine Zentrallagerung anzustreben ist. 

 

Flüssiggasanlagen dürfen nur von Beschäftigten benutzt werden, die in der Benutzung dieser 

Anlagen unterwiesen sind und von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Aufgabe zuverlässig 

erfüllen. Das gilt ebenso für den Wechsel von Flüssiggasflaschen. Die Unterweisungspflicht 

obliegt dem Arbeitgeber. 

 

Damit eine Flüssiggasanlage sicher betrieben werden kann, muss sich der Arbeitgeber bzw. 

Unternehmer - auf Grund der Komplexität der Problematik - in der Regel fachkundig beraten 

lassen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Berufsgenossenschaft, die Ihnen 

auch gerne (kostenlose) Beratung vor Ort anbietet.  

 

Betriebsanweisung zum sachgemäßen und sicheren Wechsel von Flüssiggasflaschen befinden 

sich auf den Seiten 2 und 3 dieses Merkblattes 

 

 

(siehe auch: Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten „BG 8.04 Sichere 

Verwendung von Flüssiggas auf Märkten, Volksfesten sowie in stationären Betrieben“.) 
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